
Werbevertrag
(Anmietung von Informationsflächen)

Zwischen dem

TSV Haunsheim 1927 e.V.,

im Folgenden Vermieter genannt

und

_______________________

im Folgenden Mieter genannt

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

(1) Der Vermieter vermietet an den Mieter die für Werbezwecke vorgesehene

Fläche ____________________________________

§ 2

(1) Die Werbemaßnahme des Mieters beginnt ab der Montage.
Die Laufzeit des Vertrages beginnt zum 01.01. oder 01.07. des Jahres ab Mon-
tage.

(2) Die Laufzeit des Vertrages beträgt drei (fünf) Jahre (ab Vertragsbeginn, Absatz
1). Sie verlängert sich stillschweigend um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag
nicht von einem Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Laufzeit gekündigt
wird.

(3) Sollte der Vertrag infolge unvorhergesehener Umstände nicht vereinbarungs-
gemäß eingehalten bzw. ausgeführt werden können, besteht für die Vertrags-
parteien die Verpflichtung zur unverzüglichen gegenseitigen Benachrichtigung.
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§ 3

Der Mietpreis richtet sich nach der in der Anlage 1 beigefügten Preis- bzw. Kombina-
tionsstaffelung aus Werbeflächen.
Die Zahlung erfolgt erstmalig nach Rechnungsstellung und anschließend automa-
tisch jeweils jährlich zum ersten des Monats, in dem die Laufzeit des Vertrages be-
ginnt. Der Betrag ist auf das Konto des TSV Haunsheim – Abteilung Fussball bei der
Sparkasse Haunsheim (BLZ: 72251520, Konto-Nr. 1340425, Verwendungszweck:
Werbung) auf Rechnung zu entrichten.

§ 4

(1) Die Werbeanlage wird vom Mieter erstellt und bleibt Eigentum des Mieters.

(3) Der Mieter ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Anbringung der Werbung
Sorge zu tragen sowie die zur Ausbesserung der Werbung oder Auswechse-
lung erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, soweit vertraglich nichts ande-
res vereinbart ist.

(4) Die Kosten für die Anbringung (Entwürfe, Schilder, Beschriftungsarbeiten etc.),
Ausbesserung und Auswechselung der Werbung sowie für ihre Beseitigung
bzw. Neutralisierung nach dem Vertragsablauf gehen zu Lasten des Mieters.
Der Mieter haftet für die rechtzeitige Entfernung bzw. Neutralisierung der Wer-
bung nach Ablauf des Vertrages. Diese Arbeiten müssen spätestens 10 Tage
nach Ablauf des Vertrages erfolgt sein, andernfalls wird der Mietpreis anteilig so
lange weiterberechnet, wie die Werbung noch im Verkehr vorgeführt wird.

(6) Wird die Werbeanlage entwendet, beschädigt oder unansehnlich, ist diese auf
Kosten des Mieters zu ersetzen oder auszubessern. Dieses ist auf Anfordern
durch den Vermieter fällig.

§ 5

Die Verantwortung für Form und Inhalt der Werbung trägt der Mieter. Der Vermieter
ist berechtigt, Werbung, deren Inhalt nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen gegen
allgemeine Gesetze oder die guten Sitten verstößt oder deren Ausführung für ihn
unzumutbar wäre, zurückzuweisen.

§ 6

Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. Rechtlich nicht zulässige bzw.
nichtige Passagen führen nicht zur Gesamtnichtigkeit des Vertrages. Die nicht zuläs-
sigen oder nichtigen Passagen sind durch rechtlich zulässige zu ersetzen.
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§ 7

Gerichtsstand ist das Amtsgericht Dillingen.

Dieser Vertrag ist zweifach ausgefertigt, jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung.

Ort, Datum _______________________

für den Mieter für den Vermieter

Vertragsbeginn:

Laufzeit:

Werbeflächen-Nr.:

Konditionen:

Sonstiges:

Ansprechpartner:
Ebert Engelbert
Akazienstr. 15
89415 Lauingen
1. Vorsitzender Turn- und Sportverein Haunsheim 1927 e.V.
Handy: 0162/9228679
E-Mail: e.g.ebert@me.com


